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\ darf zwecks Emtugung in die Fahrrichtung nicht ge- ‘^rehr nur nach einer Richtung abgewickelt werden Kann, 

schoben werden. Das in der Hauptverkehrslinie fahrende ferner bgi welchen Straßenzügen nicht eingebogen wer-~ -  - - - •---- u~ix™ ¿7«
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der Vermehr teilweise beschränkt wurde; weiter jene 
Stellen, wo das Warten mit Fahrzeugen verboten ist. Das 
Viehtreiben ist innerhalb der Mautlinie der Hauptstadt

. -  ¿en sie auch in mehreren Reihen halten, bis das Zeichen
Kauptverkehrslimen bestimme ich vorläufig: den Ab- , zur Weiterfahrt gegeben wird, wenn das Fahren in
schnitt des oberen Rudolf-rakpart zwischen Akademie mehreren Reihen im Interesse der rascheren Abwicklung 
der Wissenschaften und  ̂ Parlamentsgebäude, die des Verkehrs begründet ist. Den zur Abwicklung des 
Andrassy-ut, Gr6f Tisza Istvan-ut, Räköczi-ut, den Ab- yis-ä-vis-Verkehrs dienenden Straßenteil können sie aber 
schnitt der Lipot-korut zwischen Hollän-ucca, bezie- auch übergangsweise nicht in Anspruch nehmen. In
i W ?  Talk' i i ksf UCCa unä  JBerli? i -t6r> den Ab' r Hauptverkehrslinien kann nur auf der der Fahrrichtung  
schnitt der Terez-korut von Podmamczky-ucca bis entSprechenden Seite gehalten werden. Die Fußgänger 
Kiräly-ucca, die Erzsöbet-korut, Jozsef-korut, ferner den kön£ en in der Hauptverkehrslinie stets nur an dem für 
PdlTf t'1  ^  F ° ' UCCa zwlschen Jegverem-ucca und den Fußgänger-Überschreitungsverkehr bestimmten Ab-

y ~ er' » schnitt und bei Straßenkreuzungen den F ah rw eg
Verkehrsordnung der Hauptverkehrslinien: passieren.

In der Länge der Hauptverkehrslinie dürfen von Autoverkehr neben den Straßenbahngeleisen.
7 Uhr früh bis 9 Uhr abends in der Regel nur die auf In  Straßenzügen, in denen die Straßenbahngeleise
pchienengeleisen verkehrenden Verkehrsmittel, die zur längs der Fußsteige gelegt sind und in denen auch die 
Personenbeförderung dienenden Verkehrsmittel — mit Straßenbahn fahrtrichtungsgemäß auf der linken Seite 

usna me er Fa  irrader — di e Lastautomobile bis zu verkehrt, dürfen Personenfahrzeuge längere Zeit auch 
Ladegewicht, die Fahrzeuge der Feuerwehr, | auf den Geleisen fahren, wenn das Personenfahrzeug

f ü r  B u d ä p l S t »  Fahrzeug hat auf dem zum Ü berschreiten des Fahr- den "darf und wo der Rundverkehr einzuhalten ist. Fs
In d en /S tra ß en  der Haupt*/adt ist eine Kund- dammes fü r die Fußgänger bestim m ten S traßenabschnitt sm d ferner j ene Straßenzüge bekanntgegeben, in  denen 

.m achun i proklam iert worden, dii eine Verordnung des und bei allen Straßenkreuzungen, an denen kein Polizei- 
i OberstM.Ümuptmanns Nikolaus Bezzegh-Huszdgh ent- aosten Dienst tut, die Fahrtgeschw indigkeit zu verm m -

hält, /§r(§, d j^ d e r  Verkehr in den Straßen der Haupt- dern, eventuell stehen zu bleiben. Von einer Hauptver- .................... .
It wird. W ir entnehmen dieser Verord- kehrslinie auf eine andere Hauptverkehrslinie oder eine nur von M itternacht bis 5 U hr früh  gestattet, in H aupt-

Sebenverkehrslinie hat das Einbiegen in Schritt und mit Verkehrslinien und in Straßenzügen, in denen der Lasl- 
ehrslinien und deren Be-eichnuna• erhöhter Vorsicht zu erfolgen. Die zur Personenbeiorde- w agenverkehr verboten ist, auch um  diese Zeit nicht.

-ung dienenden Fahrzeuge können m  der H auptverkehrs- j)j6  V erordnung bezeichnet separat jene Orte, wo
. r . e „ Hauptyerkehrshnien aufgestellte ;n}e auch jn m ehreren Reihen nebeneinander fahren, bei , un ter 16 Jah ren  nicht radfahren dürfen. Bei

ßeii 8 1  afa *?“ !ch“e t. die linke Straßenkreuzungen und bei Fußgängerabschnitten kön- Schulen, Spitälern, Kasernen und ähnlicher
Seite der Straßenkreuzung in der Verkehrsrichtung, Als , fin sie auch in mehreren Reihen halten, bis das Zeichen , r 1 ________ 1—  --------------------------------------------------

Institutionen dürfen Fahrzeuge nur mit verm inderter 
Geschwindigkeit und lautlos verkehren.

Personen, die sich in dem Besitz eines provisorischen 
Fahrscheines befinden, können auf dem Gebiete inner­
halb der M autlinie der H auptstadt n u r dann die Auto­
m obillenkung üben, wenn sie im Extravillan, in S traßen­
zügen m it kleinem Verkehr vollständige Fertigkeit im 
Lenken erw orben haben.

Die Verordnung regelt den Verkehr der Fußgänger 
und Fahrzeuge auf den Brücken und im Tunnel und 
schließlich die Verkehrsordnung für Fußgängergruppen.

Vergehen gegen diese Verbote und Verfügungen w er­
den m it einer Geldstrafe bis zu 200 Pengö belegt, bezw,' 
wenn der Betreffende innerhalb zweier Jah re  nach dej 
letzten Ü bertretung schon einm al bestraft war,
Arrest bis zu 15 Tagen. "

Die Verordnung tr itt am 28. Juli in Kr«*fi
der Honved, der Formationen des Sicherheitsdienstes, der 
Retter, des Reinlichkeitsamtes, des Postärars, der Eilgut- 
transportunternehmungen und der öffentlichen Betriebe 
verkehren, wenn diese ihrer öffentlichen Bestimmung 
gemäß benützt werden. Die Lenker sonstiger Fahrzeuge 
können auf die Hauptverkehrslinien nur einbiegen, wenn 
sie dorthin Richtung haben, sie dürfen aber auch dann 
nur aus der ihrem Ziel zunächst gelegenen Seitengasse 
einbiegen. Ein derartiges Fahrzeug kann sich auf der 
Hauptverkehrslinie nicht länger aufhalten, als zum Auf- 
lind Abladen benötigt wird. Fahrräder können in der 
Hauptverkehrslinie nur geschoben werden, und zwar
dicht neben dem Bürgersteig. In der Hauptverkeh^n&e |l sodann bezirksweise, in welchen Straßenzügen der Ver-

den freien Verkehr der elektrischen Straßenbahn nicht 
behindert. In Straßenzügen aber, in denen die Straßen­
bahngeleise in der Mitte des Fahrdammes, oder beide 
Geleise nebeneinander längs des Bürgersteiges gelegt 
sind, oder aber die elektrische Straßenbahn auf der fahrt- 
richtungsgemäßen rechten Seite verkehrt, haben die an 
ein Geleise nicht gebundenen Fahrzeuge auch von nun 
ab einander rechts vorzufahren. In Straßenzügen, in 
denen die Straßenbahngeleise in der Mitte des Fahr­
dammes liegen, haben die Fahrzeuge den Waggons der 
Straßenbahn nach links vorzufahren.

Die Verordnung des Oberstadthauptmanns bestimmt


